
 

11/2 5  

Trinkwassertarife  

Gültig ab 01. Januar  202 6  
 

 

1.  Allgemeine Bestimmungen  

Die Stadtwerke Düsseldorf AG bieten Trinkwasser zu 
nachstehenden Allgemeinen Tarifen (Trinkwasser -
tarife) an. Gleichzeitig treten die bi sherigen All gemei-
nen Tarife auß er Kraft. Die Trinkwasserversorgung 
erfolgt auf der Grundlage der Allgemeinen Bedin-
gungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWas-
serV) und zu den nachfolgend aufgeführten Preisen.  

2.  Tarifanwendungen  

2.1.  Über die Anwendung der Tarife im Einzelfall 
entscheiden die Stadtwerke Düsseldorf AG.  

2.2.  Für Kunden mit eigener Wasserversorgungs -
anlage gilt die Trinkwasser - Preisre gelung E,  in der je-
weils gültige n Ausgabe.  

3.  Anzeigepflicht des Kunden  

3.1.  Der Kunde hat den  Stadtwerke n Düsseldorf AG 
alle zur Bildung des Trinkwasserpreises notwendi-
gen Angaben zu  machen. Er ist verpflichtet, den  
Stadtwerke n Düsseldorf AG jede Änderung der tat-
sächlichen Verhältnisse, die eine Änderung des 
Trinkwasserpreises zur Folge hat, spätestens bis 
zum nächstfolgenden Ablesezeitpunk t schriftlich 
mitzuteilen.  

3.2.  Die Anzeigepflicht gilt erst dann als e rfüllt, wenn 
die Anzeige von den  Stadtwerke n Düsseldorf AG 
schriftlich bestätigt ist.  

3.3.  Die Berücksichtigung der tatsächlichen Ver -
hältnisse bei der Berechnung des Trinkwasserprei-
ses kann der Kunde von dem folgenden Ablesezeit-
raum an verlangen.  

4.  Zeitanteilige Umrechnung  

Bei Änderung der Grundpreise, der Arbeitspreise 
oder der Umsatzsteuer während eines Abrech -
nungsze itraumes können die Jahresgrundpreise  
und die Trinkwasserabnahme zeitanteilig abgerech -
net werden. Das G leiche gilt bei Einfüh rung sonstiger 
gesetzlicher Maßnahmen, die die Trink wassertarife 
betreffen.

 

5.  Entgelt  

5.1.  Das Entgelt setzt sich zusammen aus dem  Arbeits-
preis  für die abgenommene Trinkwasser menge nach 
Ziffer 5.2 /5.3  und dem  Jahresgrundpreis  für die Zur-
verfügungstellung der Messeinrichtung, für Messung 
und Verrechnung nach Ziffer 5. 5 . 

5.2.  Der Arbeitspreis   

für Haushalt s- , Gewerbe - , Industrie - , Landwirt-
schaft s-  und sonstigen Bedarf beträgt:  

  Netto   Brutto  

  2,2331   2,3894  Euro/m³  

5.3.  Der Arbeitspreis  

für den Gewerbebedarf zum Bewässern und Wa-
schen von Gemüse, wenn die Gemüseanbaufläche 
größer als 1.250  m² ist, beträgt:  

Netto   Brutto  

  2,1438   2,2 939  Euro/m³  

5.4.  Die Arbeitspreis e enthalten den jeweils gültigen 
Betrag nach dem Wasserentnahmeentgeltgesetz.  

5.5.  Jahresgrundpreise  je Wasserzähler und Zäh-
lergröße : 

  Netto  Brutto  

(Qn 2,5)  140,00 Euro  149 ,80 Euro  

(Qn 6)  140,00 Euro  149 ,80 Euro  

(Qn 10)  47 0,00 Euro  502 ,90 Euro  

(Qn 15)  69 0,00 Euro  738 ,30 Euro  

(Qn 40)  1.79 0,00 Euro  1.915 ,30 Euro  

(Qn 60)  2.67 0,00 Euro  2.856 ,90 Euro  

(Qn 100)  4.43 0,00 Euro  4.740 ,10  Euro  

(Qn 150)  6.63 0,00 Euro  7.094 ,10  Euro  

(Qn 250)  6.630 ,00 Euro  7.094 ,10 Euro  

5.6.  Unsere Bruttopreise enthalten die z. Z. gültige 
Umsatzsteuer von 7%.  


